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Hermann Rösch

Chancengleichheit –  
ein Thema für Bibliotheken?
Zur Rolle der Bibliothek in der Gesellschaft 

In den vergangenen Jahrzehnten waren 
die bibliothekarischen Debatten und 
Entwicklungen in Deutschland geprägt 
vor allem von zwei Themenkomplexen: 
(a) von der Notwendigkeit, den Betrieb 
der Einrichtungen durch Entwicklung und 
Einsatz moderner Managementmethoden 
effizienter zu gestalten und (b) von den 
Herausforderungen, die aus der längst 
nicht vollendeten digitalen Revolution 
und der darauf beruhenden weltweiten 
Vernetzung durch das Internet resultieren. 

Deutlich in den Hintergrund gerückt ist 
demgegenüber (mindestens in Deutsch-
land) die Auseinandersetzung mit der ge-
sellschaftlichen Rolle und dem Wertbezug 
von Bibliotheken. Niemand wird ernsthaft 
bezweifeln, dass IT und Management 
in Bibliotheken möglichst nutzbringend 
eingesetzt werden sollen. Dieser Ein-
satz darf jedoch nicht zum Selbstzweck 
werden, sondern muss immer in Bezug zu 
den übergeordneten bibliothekarischen 
Grundfunktionen und Werten gestellt 
werden (vgl. Gorman 2012, S. 114), wenn 
Bibliotheken nicht ihre Identität und damit 
ihre singuläre Rolle in der Gesellschaft 
verlieren sollen. 

Eine befriedigende Antwort auf die 
Frage, ob und in welchem Maße die 
Förderung von Chancengleichheit 

zum Aufgabenprofil der Bibliotheken ge-
hört, kann nur erfolgen, wenn Klarheit da-
rüber herrscht, was denn eigentlich deren 
gesellschaftliche Grundfunktionen sind 
und welchen Werten bibliothekarisches 
Handeln verpflichtet sein sollte.  

Grundfunktionen der  
Öffentlichen Bibliothek

Ohne Zweifel gibt es hinsichtlich der 
Grundfunktionen Öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliotheken zahlrei-
che Gemeinsamkeiten, aber eben auch 
nennenswerte Unterschiede. Damit die 
Überlegungen stärker gebündelt werden 
können, soll es im Folgenden vorwiegend 
um Öffentliche Bibliotheken gehen. Im 
Wesentlichen lassen sich deren Aufgaben 
in vier Gruppen zusammenfassen (vgl. 
IFLA/UNESCO Public Library Manifes-
to 1994; vgl. Rösch 2012):
n Bildungsfunktion: Leseförderung, 
Förderung von Informationskompetenz, 
Informationsversorgung zur beruflichen 
Fort- und Weiterbildung, Unterstützung 
individueller Bildungsbestrebungen …
n Kulturelle Funktion: Förderung kultu-
reller Bildung, Vermittlung von Medien 
zu Unterhaltungszwecken und zur Frei-
zeitgestaltung...
n Politische Funktion: Demokratieförde-
rung, Partizipationsförderung, informa-
tionelle Grundversorgung, Bemühen um 

dig ist, dürften die Aussagen im Zusam-
menhang mit Bildung und Kultur kaum 
auf Widerspruch stoßen. Zu den beiden 
übrigen Gruppen sind hingegen klärende 
Erläuterungen unausweichlich. Mit po-
litischer Funktion ist selbstverständlich 
nicht gemeint, dass mittels Bibliotheken 
in alle möglichen gesellschaftlichen De-
batten eingegriffen wird. Vielmehr muss 
es darum gehen, im Bestand und dem 
sonstigen Informationsangebot die kon-
kurrierenden Auffassungen ohne Partei-
nahme zu repräsentieren. 

Und genau darin besteht die politi-
sche Funktion. Nur wenn es Einrich-
tungen (wie eben Bibliotheken oder 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk) gibt, 
deren Informationsangebot weder von 
wirtschaftlichen Zwängen noch von welt-
anschaulichen und politischen Einseitig-
keiten geprägt ist, haben Bürgerinnen und 
Bürger (aller Schichten) die Chance, sich 
unvoreingenommen zu informieren, um 
sich an gesellschaftlichen Diskursen und 
demokratischer Willensbildung zu betei-
ligen. 

Ein Paradox besteht allerdings darin, 
dass Bibliotheken nur dann pluralistisch 
und neutral informieren können, wenn 

Pluralismus und Neutralität des Medien- 
und Informationsangebotes, Qualitätsan-
spruch...
n Soziale Funktion: Inklusion von Mig-
ranten und Minderheiten, Emanzipation 
von Benachteiligten, Unterstützung bei 
der Alltagsbewältigung, Treffpunkt …

Auch wenn die Aufzählung der einzel-
nen Handlungsfelder sicher nicht vollstän-

bestimmte Voraussetzungen gewährleistet 
sind: Dazu gehören etwa Meinungs- und 
Informationsfreiheit, Zensurfreiheit oder 
Datenschutz. Wenn diese Grundwerte be-
droht sind, sollten sich Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare gemeinsam mit ihren 
Interessenverbänden allerdings vehement 
engagieren, denn ohne diese Rahmenbe-
dingungen können Bibliotheken ihre poli-
tische Funktion nicht wahrnehmen. 

Auch hinsichtlich der sozialen Funkti-
on bedarf es der Präzisierung, um Miss-
verständnisse zu vermeiden. Bibliotheken 
haben das Potenzial, einen Beitrag zum 
Beispiel zur Inklusion (»interkulturel-
le Bibliothek«) oder zur Unterstützung 
benachteiligter Menschen zu leisten. Sie 
können dabei natürlich nicht die Aufga-
ben von Sozialarbeitern, Therapeuten, 
Lehrern und anderen übernehmen. Ihr 
Beitrag besteht logischerweise aus typisch 
bibliothekarischen Angeboten. Im Rah-
men zielgruppenspezifischer Angebote 
stellen sie besondere Medien und Dienst-
leistungen bereit. Dadurch wird es den 
Angehörigen der jeweils entsprechenden 

Bibliotheken können Chancengleich-
heit unter anderem durch zielgrup-

penspezifische Angebote verbessern.

Bibliotheken verfolgen laut  
IFLA-Ethikkodex explizit das Ziel, 

»Inklusion zu fördern« und  
»Diskriminierung zu beseitigen«.
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Gruppe erleichtert, Bildungsangebote 
wahrzunehmen und ihre beruflichen und 
sozialen Chancen zu verbessern. Sowohl 
aus der politischen wie auch aus der sozi-
alen Funktion lässt sich für Öffentliche 
Bibliotheken der Auftrag ableiten, zur 
Förderung von Chancengleichheit beizu-
tragen.

Grundwerte der Öffentlichen Bibliothek

In der Wahrnehmung ihrer verschiedenen 
Funktionen, die selbstverständlich dienst-
leistungsorientiert und ohne oberlehrer-
hafte Bevormundung erfüllt werden müs-
sen, stützen sich Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare auf eine Reihe von Grund-
werten (vgl. dazu auch Gorman 2000). 
Auf internationaler Ebene sind diese breit 
diskutiert und im IFLA-Ethikkodex zu-
sammengestellt worden (vgl. IFLA-Ethik-
kodex 2012). Es würde zu weit führen, den 
Ethikkodex an dieser Stelle im Detail zu 
behandeln und auf Werte wie Informa-
tionsfreiheit, Datenschutz, persönliche 
Integrität et cetera einzugehen. Herange-
zogen werden sollen jedoch die Passagen, 
die im Kontext von Chancengleichheit 
aussagekräftig sind.

Bibliotheken verfolgen laut IFLA-
Ethikkodex explizit das Ziel, »Inklusion 
zu fördern« und »Diskriminierung zu 
beseitigen«. Dafür garantieren sie, »dass 
das Recht auf Zugang zu Informationen 
nicht verweigert wird und dass identische 
Dienstleistungen für jeden zugänglich 
sind – unabhängig von Alter, Staatsange-
hörigkeit, politischer Überzeugung, kör-

nen und der Gesellschaft« überschriebe-
nen Abschnitt werden auch Leseförderung 
und Förderung von Informationskom-
petenz ausdrücklich erwähnt. Demnach 
bieten Bibliotheken »Dienstleistungen 
zur Förderung der Lesefähigkeit an. Sie 
fördern die Informationskompetenz, ein-
schließlich der Fähigkeit, Informationen 
zu identifizieren, zu lokalisieren, zu be-
werten, zu ordnen, zu erzeugen, zu nutzen 
und zu kommunizieren.« Auch die ethi-
sche Reflexion über die bibliothekarischen 
Grundwerte ergibt eindeutig, dass Öf-
fentliche Bibliotheken zur Förderung von 
Chancengleichheit verpflichtet sind.

Öffentliche Bibliothek und  
Chancengleichheit

Bibliotheken können Chancengleichheit 
unter anderem durch zielgruppenspezifi-
sche Angebote verbessern. Adressaten sind 
etwa Menschen mit körperlichen Benach-
teiligungen (zum Beispiel Sehbehinderte 
und Blinde oder Gehörlose und Hörbe-
hinderte), aber auch solche, die aus ein-
kommensschwachen und bildungsfernen 
Schichten stammen (zum Beispiel Arbeits-
lose oder funktionale Analphabeten) oder 
solche die aufgrund ihres Migrationshin-
tergrundes benachteiligt sind. 

Die Maßnahmen bestehen im Einzel-
nen aus besonderen Medienbeständen, 
spezifischen Dienstleistungen wie etwa 
zielgruppenorientierten Kursangeboten 
zur Förderung von Lese- und Informa-
tionskompetenz und weiteren Veran-
staltungen. In den 1970er- und 1980er-
Jahren haben Öffentliche Bibliotheken 
in Deutschland sich intensiv damit aus-
einandergesetzt, wie sie Benachteiligten 
zu mehr Chancengleichheit verhelfen 
können. Die in diesem Zusammenhang 
entstandenen Ansätze wurden als »So-
ziale Bibliotheksarbeit« bezeichnet (vgl. 
etwa Soziale Bibliotheksarbeit 1980 oder 
vgl. Soziale Bibliotheksarbeit 1982 sowie 

zahlreiche Beiträge in BuB), »Bibliothek 
für Alle« zu einem gängigen Konzept (vgl. 
etwa die vom dbi herausgegebene Zeit-
schrift gleichen Namens, die von 1984 bis 
1999 erschien).

Auch wenn 2007 und 2009 nach langer 
Pause zwei Monografien zum Thema Sozi-
ale Bibliotheksarbeit erschienen (vgl. Zu-
gang für alle 2007; vgl. Schulz 2009), ha-
ben Begriff und Konzept nicht annähernd 
eine ähnlich hohe Akzeptanz erreicht wie 
in den 1970er-Jahren. Die oben angespro-
chenen Akzentverlagerungen in Richtung 
IT/Digitale Medien und Management hat 
dazu sicher auch beigetragen. Dennoch 
sind Angebote für einzelne Gruppen, die 
im Rahmen sozialer Bibliotheksarbeit eine 
große Rolle spielten, auch heute in vielen 
Bibliotheken präsent. Dazu gehören An-
gebote für Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder solche für Seniorinnen und 
Senioren. 

Chancengleichheit als politisches  
und gesellschaftliches Ziel

Bürgerliche Gesellschaften unterscheiden 
sich von feudalen durch ihre Offenheit. 
In modernen Gesellschaften ist die gesell-
schaftliche Stellung nicht qua Geburt und 
Standeszugehörigkeit festgelegt, sondern 
wird idealerweise durch Beruf, Leistung 
und Geschick erworben. Der »American 
Dream« allerdings, demzufolge es allein 
von der individuellen Leistungsbereit-
schaft abhängt, ob aus dem Tellerwäscher 
ein Millionär wird, ist längst ausgeträumt. 

In der gesellschaftlichen Realität sind 
die Auf- und Abstiegschancen auch in mo-
dernen Gesellschaften keineswegs gleich 
verteilt. Gesellschaftliche Eliten tendieren 
auf subtile Art und Weise dazu, sich zu 
reproduzieren. Für Angehörige bestimm-
ter gesellschaftlicher Schichten ist es oft 
weitaus schwieriger, Bildungsangebote 
wahrzunehmen, um dadurch eine bessere 
Stellung im sozialen Gefüge einnehmen 
zu können, als für andere. 

»Vertikale Mobilität«, wie es die Soziolo-
gien in ihrer nüchternen Fachsprache nen-
nen, ist immer aufs Neue bedroht. Schon 
in den 1960er-Jahren hat sich die Politik 
in Deutschland bemüht, Bildungsschran-
ken zu beseitigen, größere Durchlässigkeit 
zu ermöglichen und vertikale Mobilität 
zu erleichtern. Chancengleichheit ist in 
diesem Zusammenhang parteiübergrei-
fend zu einem bildungspolitischen Leitbe-
griff geworden. Im Zuge der Renaissance 
neoliberaler Vorstellungen vor allem seit 
den 1990er-Jahren sind die Ideen der Bil-
dungsreformer jedoch streckenweise in 
den Hintergrund getreten. Spätestens der 

perlichem oder geistigem Vermögen, Ge-
schlechtsidentität, Kulturzugehörigkeit, 
Bildung, Einkommen, Einwanderungs- 
oder Asylantragsstatus, Familienstand, 
Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Re-
ligion oder sexueller Orientierung«.  Das 
Gleichbehandlungsgebot  wird also hier 
nicht bloß als formale Vorgabe verstanden, 
sondern hat instrumentellen Charakter.  

Auch die Pflicht, Informationsfreiheit 
für alle zu gewährleisten, ist konkreten 
Zwecken zugeordnet: jenen »der persön-
lichen Entwicklung, Bildung, kulturellen 
Bereicherung, Freizeitgestaltung, Wirt-
schaftstätigkeit, der informierten Teilnah-
me an demokratischen Prozessen sowie der 
Festigung demokratischer Strukturen«. In 
dem »Verantwortung gegenüber Einzel-
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Im November 2013 gab es in der Internet-Dis-
kussionsliste »forumoeb« eine lebhafte De-
batte unter dem Subject »Flatrate bei Gebüh-
ren«. Ausgangspunkt war die Entscheidung 
einer Bibliothek, zwischen »Standard- und 
Premium-Lesern« zu unterscheiden. Dahinter 
verbergen sich verschiedene Tarife für die Jah-
resgebühr. Mit der Zahlung der höheren Ge-
bühr erwerben die Nutzer eine Art »Flatrate« 
auf Medien wie Audio-CDs und Filme. Früher 
musste bei diesen Medientypen für jede Ein-
zelausleihe eine zusätzliche Gebühr entrich-
tet werden. Der neue Tarif verleiht das Recht, 
während der Tariflaufzeit beliebig viele Aus-
leihen zu tätigen. Die konkreten Tarife wur-
den nicht genannt. Mitgeteilt wurde hinge-
gen, dass die Einzelausleihe kostenpflichtiger 
Medien mit der neuen Regelung nicht mehr 
möglich ist. »Standard-Nutzer« können dem-
nach Audio-CDs und Filme nicht mehr aus- 
leihen. 

Kritik entzündete sich während der Debatte 
vor allem an der Unterscheidung in »Standard- 
und Premium-Leser«. Es ist lohnenswert, die-
sen Fall unter ethischen Gesichtspunkten ge-
nauer zu betrachten und dabei die Ethischen 
Grundsätze für Bibliotheks- und Informations-
berufe der BID (2007) und den IFLA-Ethikko-
dex für Bibliothekarinnen und andere im Infor-
mationssektor Beschäftige (2012) zu berück-
sichtigen.

Berührt sind in erster Linie zwei Grundwerte 
bibliothekarischen Handelns:
n Gleichbehandlung 
n Informationsfreiheit (freier Zugang zu Me-

dien und Informationen)
Gleichbehandlung impliziert, dass Nutzerin-
nen und Nutzer unabhängig von ihrer sozialen 
Stellung und ihrem finanziellen Einkommen 
prinzipiell gleichen Zugriff auf bibliothekari-
sche Bestände und Dienstleistungen erhalten. 
Nur so können Bibliotheken den gesellschaft-
lichen Auftrag erfüllen, der unter anderem in 
Inklusion und Emanzipation von Minderheiten 
besteht. 

In den Ethischen Grundsätzen heißt es dazu:
»Wir begegnen unseren Kundinnen und 

Kunden im Rahmen unseres Auftrags und 
unserer rechtlichen Grundlagen ohne Unter-
schied.« 

»Wir behandeln unsere Kundinnen und 
Kunden gleich, unabhängig von ihrer Her-
kunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Alter, ihrer sozi 

alen Stellung, ihrer Religion, ihrem Geschlecht 
oder ihrer sexuellen Orientierung.«

Der IFLA-Ethikkodex formuliert:
»Um Inklusion zu fördern und Diskriminie-

rung zu beseitigen, setzen sich Bibliotheka-
rinnen und andere im Informationssektor Be-
schäftigte dafür ein, dass das Recht auf Zu-
gang zu Informationen nicht verweigert wird 
und dass identische Dienstleistungen für je-
den zugänglich sind – unabhängig von Al-
ter, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeu-
gung, körperlichem oder geistigem Vermögen, 
Geschlechtsidentität, Kulturzugehörigkeit, 
Bildung, Einkommen, Einwanderungs- oder 
Asylantragsstatus, Familienstand, Herkunft, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder sexu-
eller Orientierung.«

Informationsfreiheit wie sie in Artikel 19 
der UN-Menschrechtskonvention postuliert 
ist, gehört zu den Voraussetzungen demokra-
tischer Partizipation. Öffentliche Bibliotheken 
leisten einen wichtigen Beitrag zur informati-
onellen Grundversorgung. Ob Zugang zu In-
formationen zu Zwecken der persönlichen Bil-
dung, der Freizeitgestaltung oder der demo-

kratischen Teilhabe gewünscht wird, ist dabei 
unerheblich.

Die Ethischen Grundsätze enthalten dazu 
folgende Aussage:

»Wir setzen uns für die freie Meinungsbil-
dung und für den freien Fluss von Informatio-
nen ein sowie für die Existenz von Bibliotheken 
und Informationseinrichtungen als Garanten 
des ungehinderten Zugangs zu Informations-
ressourcen aller Art in unserer demokratischen 
Gesellschaft.«

Im IFLA-Ethikkodex heißt es:
»Zur Kernaufgabe von Bibliothekarinnen 

und anderen im Informationssektor Beschäf-
tigten gehört es, den Zugang zu Informatio-
nen für alle zu gewährleisten zum Zwecke der 
persönlichen Entwicklung, Bildung, kulturel-
len Bereicherung, Freizeitgestaltung, Wirt-
schaftstätigkeit, der informierten Teilnahme 

an demokratischen Prozessen sowie der Festi-
gung demokratischer Strukturen.«Eine Unter-
scheidung in Nutzergruppen nach deren Be-
reitschaft (und Fähigkeit) unterschiedlich hohe 
Jahresgebühren zu entrichten, verstößt gegen 
die bibliothekarischen Grundwerte der Gleich-
behandlung und der Informationsfreiheit. Mit 
der Begrifflichkeit »Standard-Leser« und »Pre-
mium-Leser« werden Denkmodelle und Prak-
tiken marktwirtschaftlicher Unternehmen un-
reflektiert auf Bibliotheken übertragen. Bib-
liotheken aber sind ihren Nutzerinnen und 
Nutzern gegenüber weder gewinnorientierte 
Unternehmen noch Marktteilnehmer. Beson-
ders frappierend ist die Tatsache, dass »Stan-
dardnutzer« im genannten Modell keine Mög-
lichkeit mehr haben, die kostenpflichtigen Me-
dien in Anspruch zu nehmen. Darin liegt ein 
eklatanter Verstoß gegen die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und des freien Zugangs zu 
Informationen und Medien.

Hinter der Idee, nach Standard- und Pre-
mium-Lesern beziehungsweise -Tarifen zu un-
terscheiden stand möglicherweise die gutge-
meinte Absicht, Intensivnutzer durch Men-
genrabatte zu entlasten. Die dafür gewählte 
Lösung orientiert sich jedoch nicht an der ei-
gentlich bibliothekarischen Aufgabenstellung, 
sondern allein an marktwirtschaftlichem Den-
ken. Schon die Terminologie deutet darauf hin. 

Nicht selten fühlen sich Öffentliche Biblio-
theken unter dem Druck der Unterhaltsträ-
ger dazu gezwungen, eine gewisse Refinan-
zierungsquote durch Jahresgebühren, Mahn-
gebühren und Gebühren für spezielle Medien 
(eben Filme, Computerspiele oder Audio-CDs) 
zu erzielen. Diese Konstellation ist systemwid-
rig, aber leider oft real. Natürlich kann man 
externe Zwänge nicht einfach ignorieren. Bei 
der Suche nach tragfähigen Kompromissen 
ist es hilfreich, sich an der Aussage des IFLA-
Ethikkodexes zu orientieren. Demnach be-
mühen sich Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare »nach Kräften darum […], den Nutzern 
kostenfreien Zugang zu ihren Beständen und 
Dienstleistungsangeboten zu ermöglichen. 
Sind Mitgliedsbeiträge und Gebühren nicht zu 
vermeiden, sollten diese so gering wie möglich 
ausfallen. Ferner sollten praktikable Regelun-
gen getroffen werden, damit sozial benach-
teiligte Menschen nicht ausgeschlossen wer-
den.«

Grundsätzlich sollten die bibliothekarischen 
Grundwerte nicht widerstandslos preisgege-
ben und marktwirtschaftlicher Logik unter-
worfen werden. Bei der Feuerwehr oder der 
Polizei käme schließlich auch niemand auf die 
Idee, zwischen »Standard- und Premiumop-
fern« zu unterscheiden. 

Hermann Rösch, Köln,  
Mitglied der BID-Ethikkommission

»Standard- und Premium-Leser/innen«  
in Öffentlichen Bibliotheken?
Ein aktuelles Beispiel für die Bedrohung der Chancengleichheit 

Grundsätzlich sollten die biblio- 
thekarischen Grundwerte nicht 

widerstandslos preisgegeben und 
marktwirtschaftlicher Logik  

unterworfen werden.
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sogenannte PISA-Schock hat um 2000 ein 
neuerliches Umdenken eingeleitet.

Soziale Fragmentierung und dauerhafte 
Benachteiligung aufgrund der Schicht-
zugehörigkeit oder des Herkunftsmilieus 
sind nicht nur ungerecht, sondern können 
zu Massenprotesten und gesellschaftlicher  
Destabilisierung führen. Offenbar gibt es 
auch im politischen System einen weitge-
henden Konsens darüber, dass Chancen-
gleichheit zu den Bedingungen funktio-
nierender und prosperierender moderner 

Gesellschaften gehört. Doch stellt sich 
Chancengleichheit keineswegs von allein 
ein; darüber hinaus ist das jeweils erreich-
te Maß an Chancengleichheit permanent 
bedroht. Es bedarf daher in Politik und 
Gesellschaft des beständigen, ernsthaf-
ten Strebens nach Erhalt beziehungsweise 
Ausbau des vorhandenen Grades an verti-
kaler Mobilität.  

Das Ringen um Chancengleichheit 
stellt also ein Dauerproblem dar. Was 
kann eigentlich Bibliotheken in diesem 
Kontext Besseres geschehen, als dass sie 
sich der Politik gegenüber profilieren 
als Einrichtungen, die im Bemühen um 
Chancengleichheit einen entscheiden-
den Beitrag leisten? Bibliotheken haben 
prinzipiell das Potenzial dazu, der Bedarf 

ist unumstritten und auch die funktions- 
und wertbezogene Analyse legt nahe, dass 
Bibliotheken die Verpflichtung haben, zu 
den Bemühungen um Verbesserung der 
Chancengleichheit beizutragen. 

Ein Blick in die Geschichte lehrt zu-
dem, dass es entsprechende Kontinuitäts-
linien gibt. In traditionellen Einwande-
rungsländern wie den USA haben die Pu-
blic Libraries seit jeher eine integrative und 
emanzipatorische Funktion. Und auch in 
Deutschland hatten Volksbüchereien und 
ihre Vorläufer die Aufgabe, dem Bürger-
tum und später der Arbeiterschaft durch 
Bildung zu einer positiven Perspektive in 
ansonsten oft aussichtsloser Lage zu ver-
helfen.

Zu fragen freilich ist, ob Bibliotheken 
über ausreichende Ressourcen  (Personal, 
Finanzmittel) verfügen, um Chancen-
gleichheit in zufriedenstellendem Maße 
fördern zu können. Aber selbst wenn die 
Mittel zu knapp sind, (das sind sie fast im-
mer) bieten erfolgreiche Maßnahmen zur 
Inklusion und zur Förderung Benachtei-
ligter gute Argumente bei Etatverhand-
lungen. Zudem lässt sich dadurch die öf-
fentliche Wahrnehmung der Institution 
Bibliothek und ihrer Angebote spürbar 
steigern. Die Beiträge zur Förderung von 
Chancengleichheit sollten daher in der bi-
bliothekarischen Praxis höchste Priorität 
genießen.
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